
12 Verkehrsmanager 3/2011

Systemverbund

Die Bundesländer tragen die Ver-

antwortung zur Regelung von 

Hilfeleistungsmaßnahmen und ha-

ben die Zuständigkeit auf die Kom-

munen und Kreise übertragen. Die-

se haben für alle Maßnahmen der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

und des Katastrophenschutzes ent-

sprechend leistungsfähige Einheiten 

von Feuerwehr, Rettungsdienste 

etc. aufgestellt. Für Einsätze des 

Brandschutzes und der technischen 

Hilfeleistung im Bereich von Eisen-

bahnen schreibt das Allgemeine 

Eisenbahngesetz (AEG) im § 4 Ab-

satz 1 eine Mitwirkungspflicht ge-

mäß EU-Sicherheitsrichtlinien vor. 

Das Gesetz enthält keine näheren 

Angaben zur Art der Umsetzung.

Entsprechend dem AEG hat 

jedes Eisenbahninfrastrukturun-

ternehmen für sein Netz diese 

Mitwirkung zu organisieren. Die 

Ansprechpartner sowie die Melde- 

und Alarmierungswege im Ereignis-

fall sind bekanntzugeben. Verlaufen 

parallel geführte Gleise verschie-

dener Netzbetreiber nebeneinan-

der, ist jedes Unternehmen jeweils 

für sein Gleis zuständig. 

Im Bereich der DB AG erfolgt 

dies durch das Notfallmanagement 

der DB Netz AG. Es sind 7 Notfall-

leitstellen und 158 Notfallbezirke 

eingerichtet worden. Die Notfall-

leitstellen befinden sich bei den 

Betriebsleitzentralen und umfassen 

jeweils den Bereich des zugehörigen 

Regionalbereiches. Die Notfallbe-

zirke sind so bemessen, dass vom 

Standort des Notfallmanagers aus 

ein möglicher Einsatzort innerhalb 

von 30 Minuten mit dem Auto er-

reicht werden kann.

Die Notfallleitstellen sind stän-

dig mit je einem Mitarbeiter be-

setzt. Kurzfristig ist eine personelle 

Verstärkung möglich. Sie sind bun-

desweit unter einer einheitlichen 

Rufnummer erreichbar und kön-

nen alle Notrufabfragestellen über 

112/110 anwählen. Die Ausstattung 

besteht aus den drei Systemkompo-

nenten

  Grafisches Informationssystem 

(DB-GIS),

  Leitstellensystem (Ereignisbear-

beitung),

  Telekomunikationssystem.

Die Aufgaben der Notfallleit-

stelle bestehen nach Eingang einer 

Notfallmeldung in der Ereignisauf-

nahme, der Ereignisbearbeitung 

und Verständigung der zuständigen 

Stellen, um die Hilfeleistung ein-

zuleiten. Diese wird unterstützt 

durch das Veranlassen von Schutz-

maßnahmen, z.B. das Anhalten von 

Zügen und der Weitergabe von In-

formationen und Meldungen. Nach 

Einsatzende folgen der Abschluss, 

die Dokumentation und die Aus-

wertung des Ereignisses.

Vor Ort wird der Notfallmanager 

tätig. Als berufliche Qualifikation 

ist eine abgeschlossene Ausbildung 

im technischen oder nicht-tech-

nischen Eisenbahnbetrieb erforder-

lich. Folgende Fachkenntnisse sind 

zusätzlich gefordert:

  gesetzliche und untergesetzliche 

Regelwerke,

  Grundlagen des Eisenbahnbe-

triebes,

  Grundlagen der Eisenbahntech-

nik,

  Sicherheit im Bahnbetrieb,

  Abwicklung gefährlicher Ereig-

nisse,

  Befähigung zum Bahnerden der 

Oberleitung.

Diese Fachkenntnisse werden 

in einem Grundlehrgang vermit-

telt und müssen alle 24 Monate in 

einem Fortbildungslehrgang aufge-

frischt werden.

Der Notfallmanager muss stän-

dig erreichbar sein und sollte nach 

maximal 30 Minuten verfügbar 

sein. Am Einsatzort ist er Fachbera-

ter und Mitglied der Einsatzleitung. 

Er verantwortet die bahnseitigen 

Sicherungsmaßnahmen und führt, 

soweit erforderlich, die Bahner-

dung durch. Im Bedarfsfall fordert 

er über die Notfallleitstelle benötig-

te Notfalltechnik oder technische 

Fachberatung an. Eine wichtige 

Aufgabe besteht außerdem darin, 

im Einklang mit den Hilfeleistenden 

auf eine möglichst schnelle Wieder-

aufnahme des Bahnbetriebes, ggf. 

auch eingeschränkt, hinzuwirken.

Zur Kennzeichnung trägt der 

Notfallmanager eine Warnweste 
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bzw. -jacke mit dem Rückenauf-

druck „Notfallmanager“. Er kann 

sich durch einen Lichtbildausweis 

legitimieren. Zu seiner Ausrüstung 

gehören 

  ein Firmen-PKW mit Sondersig-

nalanlage,

  Geräte zum Bahnerden,

  Mobiltelefon,

  DB-Funkgeräte,

  Zuwegekarten und Navigations-

gerät,

  sonstige notwendige Unterlagen.

Die Sicherung der Einsatzkräf-

te bei Alarmierung der Fremdret-

tung hat oberste Priorität. So ist die 

Voraussetzung zum Betreten der 

Gleisanlagen deren Sperrung, auf 

freier Strecke aller Gleise und im 

Bahnhof im erforderlichen Umfang. 

Diese Einstellung des Fahrbetriebes 

bestätigt die Notfallleitstelle der 

zuständigen kommunalen Leitstelle 

mit einem Fax, welches zusätzliche 

Informationen zu Ereignisart, Er-

eignisort und weitere vorliegende 

Informationen enthält. Das Fax ver-

liert mit Eintreffen des Notfallma-

nagers seine Gültigkeit. 

Der Notfallmanager legt vor Ort 

mit dem Einsatzleiter die erforder-

lichen Sicherungsmaßnahmen neu 

fest und dokumentiert sie im Siche-

rungsplan. Zur Aufnahme des Fahr-

betriebes muss der Anlass wegge-

fallen sein, d.h., es sind keine Kräfte 

mehr im freizugebenden Gleis und 

die Zustimmung des Einsatzleiters 

liegt vor. Sind die Einsatzkräfte in 

einem benachbarten Bereich wei-

ter tätig, kann der Betrieb einge-

schränkt werden. Hierzu gibt es fol-

gende Möglichkeiten:

  Fahren auf Sicht im Bereich der 

Ereignisstelle mit maximal 40 km/h,

  Fahren im Bereich der Ereignis-

stelle mit maximal 5 km/h,

  Zusätzlich Pfeifsignal (Achtungs-

pfiff) bei Annäherung an die Ereig-

nisstelle.

Die Oberleitung führt stets eine 

Spannung von 15.000 Volt. Die 

Einsatzleitung kann im Bedarfsfall 

Ausschalten und Bahnerden der 

Oberleitung verlangen. Die Sicher-

stellung der Bahnerdung liegt in der 

Verantwortung des Notfallmana-

gers. Um im Notfall bei konkreter 

Gefährdung von Personen mit den 

Rettungsmaßnahmen auch dann 

beginnen zu können, wenn der Not-

fallmanager noch nicht eingetroffen 

ist, können in Abstimmung mit den 

Bundesländern mit Feuerwehren 

eine Vereinbarung zum Bahnerden 

durch deren Einsatzkräfte geschlos-

sen werden. Dies erfolgt auf freiwil-

liger Basis. 

Die Bahnerdung wird dann im 

Einzelfall nach Entscheidung des 

Einsatzleiters durchgeführt. Es 

sollten einfache Verhältnisse vorlie-

gen. Voraussetzung für die Bahner-

dung ist die Ausschaltung der Ober-

leitung, die ausschließlich in diesen 

Fällen auf Anforderung des Einsatz-

leiters durch die Notfallleitstelle per 

Fax bestätigt wird.

Einsatzkräfte von Feuerwehren, 

die sich freiwillig zum Bahnerden 

bereiterklärt haben, werden kosten-

frei im Bahnerden aus- und regelmä-

ßig fortgebildet. Die Ausrüstung er-

folgt ebenfalls kostenfrei durch die 

DB Netz AG. Sie besteht aus einem 

fünfteiligen zusammensteckbaren 

Spannungsprüfer, zwei Erdungssei-

len und einer fünfteiligen zusam-

mensteckbaren Erdungsstange. Die 

Geräte gehen in den Besitz der Feu-

erwehr über, verbleiben jedoch im 

Eigentum der DB Netz AG.

Zur Unterstützung der Hilfelei-

stungen im Bahnbereich wurde ein 

einheitlicher Rüstsatz Bahn entwi-

ckelt, der aus fünf Schleifkorbtra-

gen, zwei Rollpaletten und einer 

Arbeitsplattform besteht. Die Roll-

palette ist schienenfahrbar, wiegt 

ca. 85 kg und hat eine Nutzlast 

bis zu 1000 kg. Sie misst 2,20 m x 

1,65 m, besitzt einen klappbaren 

Handbügel mit einer Feststellbrem-

se nach dem Totmannprinzip und 

dient zum Transport von Geräten 

und verletzten Personen. In Ab-

stimmung mit den Bundesländern 

wurde je Kreis bzw. kreisfreier Stadt 

ein Rüstsatz durch die DB AG be-

schafft. Der Bedarf von bundesweit 

rund 500 Rüstsätzen wurde von 

den Bundesländern ermittelt.

Zur Unterstützung der kom-

munalen Leitstellen stellt die DB 

AG Kartenmaterial auf Basis to-

pographischer Karten im Maßstab 

1:25000 kostenfrei zur Verfügung. 

Die bereits auf den Karten vorhan-

denen Daten, wie z.B. 

  Streckenverlauf,

  Streckenkilometer,

  Bahnübergängen,

  Bahnhöfen/Haltepunkten,

  Tunnel,

  Brücken

werden mittels eines so genann-

ten Layers optisch hervorgeho-

ben und durch Angaben der Stre-

ckennummer ergänzt. Die Karten 

werden in regelmäßigen Abständen 

aktualisiert.

Zur allgemeinen Unterstützung 

bei Ereignissen hält die DB AG ei-

gene Notfalltechnik vor, wie z.B. 

Aufgleistechnik in schienengebun-

denen Hilfszügen, Schienenkräne 

mit 75 t und 160 t Hebeleistung 

sowie weitere technische Hilfsfahr-

zeuge wie z.B. zur Beseitigung von 

Oberleitungsschäden.  
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